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Artikel 19

(1) Primäre Aufgabe des Europäischen Instituts zur Erforschung der Grundlagen
von Krisen- und Konfliktprävention ist es, dem Europäischen Rat, dem Rat
und dem Außenminister

- durch entsprechende Studien verbesserte Einsichten in die Bedingungen der
Krisenentwicklung und Konfliktentstehung zu bieten, um so Entwicklungen,
die die Interessen der Union berühren könnten frühzeitig erkennen und darauf
reagieren zu können;

- durch Evaluierung von Krisenbewältigungsstrategien Erkenntnisse über
erfolgreiche Kriseninterventionsstrategien zu gewinnen und zur Verfügung zu
stellen.

(2) Das Institut kann allein oder in Zusammenarbeit mit ähnlichen Einrichtungen
Kurse für Krisenintervention und Konfliktbewältigung anbieten und
durchführen, um ziviles und militärisches Personal für entsprechende Einsätze
vorzubereiten.

(3) Der Rat nimmt mit qualifizierter Mehrheit einen Beschluss an, mit dem die
Satzung, der Sitz und die Funktionsweise des Instituts bestimmt werden. Für
das Institut ist im Rahmen des Unionsbudgets Vorsorge zu treffen. 

Explanation (if any) :
Im Sinne des vorgeschlagenen Absatz 4 zu Artikel 30 werden hier Ausführungsbestimmungen
vorgeschlagen.


